
 

Herausgegeben vom Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,  Universitätsplatz 2, 

39106 Magdeburg 

 

 

 

Amtliche Bekanntmachung  

Nr. 21/2019 

                       Veröffentlicht am: 13.06.2019 

 
Vierte Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Integrated De-

sign Engineering vom 03. Februar 2011 in der Fassung vom 6. Mai 2013 

 

Aufgrund von §§ 13 Abs. 1, 67 Abs. 3 Ziff. 8. Hochschulgesetz des Landes Sachsen- Anhalt (HSG LSA) 

vom 14.12.2010 (GVBl. LSA S. 600), zuletzt geändert am 23. Januar 2013 (GVBl. LSA Nr.2, S. 45) hat 

die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg folgende vierte Satzung zur Änderung der Prüfungs-

ordnung für den Masterstudiengang Integrated Design Engineering beschlossen. 

 

Artikel I 

Änderung in der Studien- und Prüfungsordnung 

 

Alt Neu 

§4 (3) Abweichend von Absatz 2 wird von der 

besonderen Eignung ausgegangen, wenn der 

Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt 

zwar noch nicht vorliegt, aber bereits min-

destens 150 Leistungspunkte (Creditpoints, 

Abkürzung CP) bei sechssemestrigen Ba-

chelorabschlüssen bzw. 180 CP bei sieben-

semestrigen Bachelorabschlüssen nachge-

wiesen werden und die aus den Prüfungsleis-

tungen ermittelte Durchschnittsnote mindes-

tens 2,7 beträgt. Bewerberinnen und Bewer-

bern ohne Nachweis des ersten berufsquali-

fizierenden Abschlusses werden unter Vor-

behalt zeitlich befristet immatrikuliert. Es gilt 

die „Ordnung zur Organisation des Bewer-

bungs- und Zulassungsverfahrens für Mas-

ter-Studiengänge“ der Otto-von-Guericke-

Universität in der jeweils gültigen  

Fassung. 

 

§4 (3) Abweichend von Absatz 2 wird von der 

besonderen Eignung ausgegangen, wenn der 

Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt 

zwar noch nicht vorliegt, aber bereits min-

destens 150 Leistungspunkte (Creditpoints, 

Abkürzung CP) bei sechssemestrigen Ba-

chelorabschlüssen bzw. 180 CP bei sieben-

semestrigen Bachelorabschlüssen nachge-

wiesen werden und die aus den Prüfungsleis-

tungen ermittelte Durchschnittsnote mindes-

tens 3,0 beträgt. Bewerberinnen und Bewer-

bern ohne Nachweis des ersten berufsquali-

fizierenden Abschlusses werden unter Vor-

behalt zeitlich befristet immatrikuliert. Es gilt 

die „Ordnung zur Organisation des Bewer-

bungs- und Zulassungsverfahrens für Mas-

ter-Studiengänge“ der Otto-von-Guericke-

Universität in der jeweils gültigen  

Fassung. 

 

Artikel II 

Diese Satzungsänderung findet für alle Studierenden Anwendung, die ab Wintersemester 2019/20 im 

Masterstudiengang Integrated Design Engineering der Otto-von-Guericke-Universität immatrikuliert 

sind. 

 

Artikel III 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Otto-

von-Guericke-Universität Magdeburg in Kraft.  

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 

13.02.2019 und des Beschlusses durch den Senat der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom 

17.03.2019. 

 

Magdeburg, den 20.05.2019 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan  

Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 


